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Am 25. November 2014, dem „Internati-
onalen Tag zur Beseitigung von Gewalt 

gegen Frauen“, sind in der Landeshauptstadt 
Schwerin Unterstützer*innen der Online 
Petition „Opferschutz als Pfl ichtaufgabe“ 
auf die Straße gegangen, um ein Recht auf 
Schutz und Beratu ng bei häuslicher und se-
xualisierter Gewalt einzufordern.

Eine bunte und forderungsstarke De-
monstration „Für ein Recht auf Schutz und 
Beratung“ zog am 25. November durch die 
nebelige Schweriner Innenstadt. Einige Pas-
santinnen schlossen sich dem Zug spontan 
an und kamen mit zum Schweriner Schloss. 
Mit Transparenten, türkisfarbenen Luftbal-
lons, beschrifteten Schirmen und Tüchern 
sowie Trillerpfeifen forderten sie die sichere 
Finanzierung des Opferschutz-Hilfesystems 
im Land und einen Zugang für alle. Zu dem 
Song „Sprengt die Ketten“, der weltweiten 
„One Billion Rising Kampagne für ein 
Ende der Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen“ wurde getanzt und performt. 

Am Schloss eröffnete der stellvertreten-
de Vorsitzende der LIGA die Kundgebung: 
„Derzeit sei das Hilfesystem von der Haus-
haltslage des Landes abhängig, kritisierte 
der Sprecher der Liga der Wohlfahrtsver-
bände, Bernd Tünker. Die Frauenhäuser 
und Beratungsstellen im Land würden von 
Trägervereinen betrieben. Die staatlichen 
Zuwendungen würden nur einen Teil der 
Kosten decken. Die Unsicherheit bei der 
Finanzierung belaste die Mitarbeiter und 
hindere die Träger an langfristigen Inves-
titionen,“ zitierte die Ostseezeitung (OZ) 
vom 25.11.2014.

Gemeinsam übergaben der Landesfrau-
enrat, der stellvertretende Vorsitzende der 
LIGA, die Gewerkschaft der Polizei (GdP), 
Landesfrauengruppe M-V und ein Kollege 
aus der Beratungsarbeit den Zwischenstand 
der Unterschriften an die Vize-Landtags-
präsidentin Beate Schlupp (CDU).

Neben dem breiten Medienecho zur De-
monstration und der Online Petition „Op-
ferschutz als Pfl ichtaufgabe“ des Landes-
frauenrates M-V fand vor allem das Thema 
Hindernisse bei der Hilfesuche für Frauen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen große Beachtung. „Keine „Rollis“ in 
Frauenhäusern in M-V - fehlende Bar-
rierefreiheit in Frauenhäusern erschwert 
Opferschutz“, lautete der TV-Sendebeitrag 
des Nordmagazins (Norddeutscher Rund-
funk) vom 25.11.2014. Frauen mit Behin-
derungen unterschiedlicher Art können 
sich weniger schnell Hilfe organisieren und 
sie werden deutlich häufi ger Opfer von 
physischer, psychischer oder sexualisierter 
Gewalt. Gezeigt wurde vom NDR eine 
Reportage einer jungen Rollstuhlfahrerin, 

Recht auf Schutz und Hilfe

SCHWERPUNKTTHEMA DIESER AUSGABE:

ONLINE-PETITION AUF DEM WEG IN DEN LANDTAG
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die nach Hamburg in ein Frauenhaus 
vermittelt werden musste, weil in M-V 
kein Frauenhausplatz barrierefrei bzw. 
rollstuhlgerecht vorhanden ist. 

Eine Unterzeichnerin der Online Pe-
tition bringt es auf den Punkt: „Aus eige-
ner Erfahrung weiß ich, dass es für Betroffene 
meist eine große Überwindung darstellt, sich 
Hilfe zu suchen. Das sollte nicht auch noch 
durch andere Faktoren erschwert werden.“ 
(Online Kommentar vom 02.08.2014 
„Opferschutz als Pfl ichtaufgabe“)

Die Petition „Opferschutz als Pfl icht-
aufgabe“ umfasst weitere Zielgruppen 
und Forderungen. Die Gewerkschaft 
der Polizei, Landesfrauengruppe M-V 

macht sich stark für eine opferorien-
tierte Täterarbeit, die fl ächendeckend 
im Land angeboten werden müsse.

Desweiteren soll mit der Forderung 
„Zugang für alle - Recht auf Schutz vor 
Gewalt!“ ein vertraulicher und unbüro-
kratischer Zugang zum Beratungs- und 
Hilfenetz, unabhängig vom Aufenthalts-
titel, den fi nanziellen Möglichkeiten, 
dem Herkunftsort, der gesundheitli-
chen Einschränkung oder des Alters 
und Geschlechts ermöglicht werden.

Eine weitere Unterzeichnerin der On-
line Petition schreibt treffend: „Was hilft 
es immer nur denen helfen zu können, die 
mit ihrem Hilfebedarf ins System passen. 
Es gilt auch die zu erreichen, die von Hilfe 
bisher ausgeschlossen sind. Täter wissen doch, 
wer so gut wie nie Hilfe fi ndet - und suchen 
sich solche Menschen als Opfer aus. Wenn 
wir nichts ändern, schaffen wir als Gesell-
schaft diese Gewalt.“

Die Online-Petition „Opferschutz 
als Pfl ichtaufgabe“ wurde am 06. Januar 
2015 auf www.openpetition.de beendet. 

Das Ziel der 5.000 Unterschriften wur-
de weit übertroffen. 

An dieser Stelle dankt der Landes-
frauenrat M-V allen Mit- und Erstun-
terzeichnenden für die Solidarität und 
die praktische Unterstützung. 

Nach den Winterferien 2015 wird 
der Landesfrauenrat die Petition offi ziell 
in den Petitionsausschuss des Landesta-
ges in Schwerin einreichen. Die Über-
gabe soll durch Fachgespräche mit der 
Landespolitik und Landesverwaltung 
begleitet werden. 

CORAktuell im Interview mit Ulrike Bar-
tel, Vorstandsfrau im Landesfrauenrat M-V

CORAktuell: Bei den vielen Ge-
sprächen, Interviews und Meinungsäu-
ßerungen in den letzten Monaten seit 
Veröffentlichung Eurer Petition sind 
immer wieder zwei Begriffe genannt 
worden, die scheinbar dasselbe meinen. 
Wo liegt denn der Unterschied zwi-
schen „Rechtsanspruch“ und „Pfl icht-
aufgabe“?

Landesfrauenrat: Beides meint, dass 
der Staat dazu verpfl ichtet werden soll, 
bei häuslicher und sexualisierter Ge-
walt aktiv zu werden und Hilfe bereit 
zu stellen. Doch der Weg zu dieser Hilfe 
ist entscheidend. Ein Rechtsanspruch 
auf Hilfe bei Gewalt würde bedeuten, 
dass individuelle Rechte einer Person 
auf bestimmte Leistungen auch vor Ge-
richt eingeklagt werden können. Der 
Vorteil hier ist, dass die Unterstützungs-
angebote nicht mehr lediglich freiwil-
lig zur Verfügung gestellt werden und 

RECHTSANSPRUCH ODER PFLICHTAUFGABE?

damit von der jeweiligen Haushaltsla-
ge in Land und Kommunen  abhängig 
sind, sondern gewährt werden müssen. 
In der Regel muss die Person einen 
Antrag auf Hilfeleistung bei einer zu-
ständigen Behörde stellen. Diese prüft 
dann, ob die/der Antragsteller*in auch 
berechtigt ist, die Leistungen zu emp-
fangen. Konkret müsste in einem Ver-
waltungsverfahren die Gewalterfahrung 
der Betroffenen geprüft werden. Im 
schlimmsten Fall müsste die Betrof-
fenheit nachgewiesen werden durch 
Zeug*innen, durch ärztliches Attest 
oder durch eine Strafanzeige. 

CORAktuell: Aus der Forschung und 
Praxis wissen wir, dass es außer den Be-
troffenen selbst und möglicherweise den 
Kindern kaum Zeug*innen dieser Ge-
walttaten gibt und die wenigsten Betrof-
fenen zum Arzt oder zur Polizei gehen. 

Landesfrauenrat: Ja, durch einen in-
dividuellen Rechtsanspruch würde der 
Zugang zu Schutz und Beratung für ge-

waltbetroffene Frauen und ihre Kinder 
nicht leichter, sondern noch kompli-
zierter und bürokratischer. So würden 
erneut Ausschlüsse von Betroffenen pro-
duziert. Dies war und ist nicht unser An-
liegen, als wir die Petition gestartet ha-
ben. Wir wollen mit unserer Forderung 
nach einem Recht auf Schutz und Be-
ratung nicht, dass die Gewalterfahrung 
der Betroffenen geprüft werden muss, 
um festzustellen, ob sie/er berechtigt ist, 
Hilfe zu erhalten. Deshalb haben wir uns 
auch bewusst für den Titel „Opferschutz 
als Pfl ichtaufgabe“ entschieden. Denn es 
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braucht einen bundesweiten Anspruch 
auf Schutz und Beratung, der als Pfl icht-
aufgabe rechtlich verankert wird!

CORAktuell: Der Begriff „Pfl icht-
aufgabe“ lässt mehr Spielräume zur 
Ausgestaltung der Hilfen, was sowohl 
von Vorteil, aber auch von Nachteil sein 
kann. Worin liegen diese?

Landesfrauenrat: Ohne nähere Rege-
lung, wie die „Pfl ichtaufgabe“ vor Ort 
umgesetzt werden soll, obliegt es den 
Kommunen oder Ländern zu entschei-
den, in welchem Umfang und in welcher 
Qualität sie die Hilfen bei häuslicher 
und sexualisierter Gewalt vorhalten. An-
gesichts der prekären Finanzsituationen 
vieler kommunaler und Landeshaushal-
te trägt dies nicht zur Verbesserung der 
Versorgungslage für Betroffenen bei. 
Deshalb müssen bundesweit einheitli-
che Standards für Schutz und Beratung 
bei häuslicher und sexualisierter Gewalt 
Bestandteil einer politischen Lösung zur 
verbindlichen Finanzierung sein. 

CORAktuell: Auf welchem Weg kann 
das gelingen?

Landesfrauenrat: Wir fordern mit der 
Online Petition von Bund, Land und 
Kommunen gemeinsam einen ver-
bindlichen, vom Einzelfall losgelösten, 
verlässlichen Finanzierungsrahmen zu 
schaffen, um Hilfen jederzeit unbüro-
kratisch und bedarfsgerecht anbieten zu 
können. Unsere Petition an den Schwe-
riner Landtag wird keine Forderung 
nach einem individuellen Rechtsan-
spruch enthalten, vielmehr wird sie die 
Bedarfe, Lücken und Probleme in unse-
rem Bundesland (siehe Kasten) konkreter 
benennen, um den Schutz und die Bera-
tung nachhaltig zu verbessern.

CORAktuell: Die Konferenz der 
Gleichstellungs- und Frauenministerin-
nen und -minister, -senatorinnen und 
-senatoren der Bundesländer (GFMK) 
hat vor wenigen Wochen beschlossen, 
dass der Bund gemeinsam mit den Län-
dern Vorschläge zur weiteren nachhalti-
gen Verbesserung der Hilfeangebote für 
Opfer erarbeitet. Das klingt doch ganz 
gut?

Landesfrauenrat: Ja. Das sehen wir auch 
so. In der länderoffenen Arbeitsgruppe 
der GMFK wird nun an einer bundes-
weit verbindlichen Finanzierung für ein 
bedarfsgerechtes Hilfesystem bei häusli-
cher und sexualisierter Gewalt gearbeitet. 
Wir gehen davon aus, dass M-V dort ak-
tiv mitwirkt. Denn wir haben in M-V auf 
der einen Seite bundesweit vorbildliche 
Strukturen, wie z.B. die Kinder- und Ju-
gendberatung in den Interventionsstellen, 
auf der anderen Seite aber die prekäre Fi-
nanzsituation der meisten Einrichtungen 
und die beinahe gefährlich mangelhafte 
personelle Ausstattung.

CORAktuell: Was könnte hier kon-
kret in M-V getan werden?

Landesfrauenrat: Die Landesregierung 
könnte sich zeitnah mit dem Städte- und 
Gemeindetag M-V zur Sicherung eines 
fl ächendeckenden Hilfesystems bei häus-
licher und sexualisierter Gewalt beraten 
und gemeinsam darüber verständigen, 
wie die Situation nachhaltig verbessert 
werden kann. Darüber hinaus sollte der 
dritte Landesaktionsplan zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und Kin-
der mit fi nanziellen Ressourcen unter-
legt sein, damit Maßnahmen und Ziele 
in dem Aktionsplan auch erreicht und 
umgesetzt werden können. Das wären 
zwei wichtige und machbare Schritte.

FLÄCHENDECKEND & 
BEDARFSGERECHT?

Im Hilfenetz bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt in M-V gibt 
es Versorgungslücken für folgende 
Betroffenengruppen: 
Von Gewalt betroffene Menschen mit
• körperlichen Beeinträchtigungen
• Suchtmittelproblematik
• psychischen Erkrankungen
• Migrationshintergrund 
werden durch das Hilfenetz nicht 
oder schwer erreicht. Betroffene 
können nur unzureichend versorgt 
werden; Sicherheitsplanungen grei-
fen nicht; Frauenhausaufenthalte 
sind oft nicht möglich. Des Weite-
ren gibt es Versorgungslücken bei 
von häuslicher Gewalt mitbetroffe-
nen Kindern und Jugendlichen als 
Bewohner*innen von Frauenhäu-
sern.
Um diese Gruppen zu erreichen, 
müssen die vorhandenen Angebots-
lücken in quantitativer und qualita-
tiver Hinsicht geschlossen werden. 
In den nachfolgenden Angeboten 
wiegt der Mangel an Ressourcen 
besonders schwer: 

Kinder- und Jugendberatung 
im Frauenhaus
• lediglich im Rostocker Frauen-

haus ist eine Kinder- und Ju-
gendberaterin für mitbetroffene 
Kinder beschäftigt,

• in allen anderen acht Frauenhäu-
sern fehlen die Ressourcen für 
ein solch spezialisiertes Angebot.

Beratung bei sexualisierter Gewalt 
• die Landkreise Nordwestmeck-

lenburg und Ludwigslust-Par-
chim sind ohne ein spezialisiertes 
Angebot, da die Landkreise bzw. 
Kommunen sich bisher nicht an 
der Finanzierung beteiligen,

• die Fachberatungsstellen gegen 
sexualisierte Gewalt in Schwe-
rin, Greifswald und Neubran-
denburg arbeiten mit nur einer 
Vollzeitstelle; bei der Thematik 
und dem Aufgabenvolumen (Be-
ratung Erwachsener, Beratung 
Kinder und Jugendliche, Bera-
tung bei Verdacht auf sexuelle 
Kindesmisshandlung, Cyber-
grooming, Sexting, Prävention, 
Fortbildung, Prozessbegleitung) 
völlig unzureichend.
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Barrierefreiheit in den Frauen-
häusern und Beratungsstellen
• in M-V ist kein Frauenhaus 

barrierefrei
•  das trifft auch auf die meisten 

Beratungsstellen zu; viele kom-
pensieren dies teilweise mit dem 
Angebot der mobilen Beratung, 
dadurch entstehen zusätzliche 
Fahrkosten und Fahrzeiten.

Personalressourcen in den Frauen-
häusern und Beratungsstellen bei 
häuslicher Gewalt
•  in fünf von neun Frauenhäu-

sern unseres Bundeslandes 
gibt es nur zwei Personalstel-
len (Schwerin, Neubranden-
burg, Wismar, Ludwigslust und 
Nordvorpommern)

•  das sind zwei Personalstellen 
für ein Frauenhaus mit je 12 
Plätzen als stationäre Krisen-
einrichtung für von Gewalt 
traumatisierte Frauen mit ihren 
Kindern und einer 24 Std. Er-
reichbarkeit 365 Tage im Jahr

•  fünf von acht Beratungsstellen 
gegen häusliche Gewalt, wel-
che aufsuchende, sowie mit-
tel- und längerfristige psycho-
soziale Beratung, Beratung zu 
Fragen der Existenzsicherung, 
der Wohnungs-und Arbeitssu-
che, Begleitung zu Ämtern und 
Behörden etc. in den Großkrei-
sen und ländlichen Regionen 
anbieten, sind mit nur jeweils 
einer Vollzeitstelle besetzt.

Personalressourcen der Beratungs-
stelle gegen Menschenhandel und 
Zwangsverheiratung (ZORA)
• das landesweite Angebot wird 

vom Land mit einer Vollzeit-
stelle gefördert. Eine weitere 
Personalstelle ist für akute Kri-
seninterventionen notwendig.

Täterarbeit in M-V
• eine Männer- und Gewaltbera-

tung gibt es lediglich in Güst-
row, Greifswald und Neubran-
denburg und hier auch nur mit 
einer Personalstelle

• in den kreisfreien Städten Ros-
tock und Schwerin und den 
Land kreisen Nordwestmeck-
lenburg und Vorpommern-
Rügen gibt es kein solches 
Angebot, da auch hier die kom-
munale Kofi nanzierung fehlt.

„Weil ich glaube, dass es eine hohe 
Dunkelziffer gibt. Für Opfer 

ist es schwer, sich irgendwo rechtfertigen zu 
müssen.“ 

„Ich bin nicht persönlich betroffen, beher-
berge aber seit einigen Wochen eine Freundin, 
die aufgrund eines gewalttätigen Ehemannes 
von zu Hause gefl üchtet ist.“

„Da ich aus eigener Erfahrung weiß, 
(Gewalt durch Ehemann Partner Sohn) wie 
alleine man ist und auch niemand Bekann-
tem etwas anvertrauen möchte.“

„Der Opferschutz kommt häufi g zu 
kurz, obwohl er so wichtig wäre. Es ist nicht 
damit getan, dass man die Schuldigen fi ndet 
und ggf. zur Verantwortung zieht. Die Opfer 
tragen ein ganzes Leben an diesen Erfahrun-
gen und dem erlittenen Leid.“ 

„Ich bin Frauenhausmitarbeiterin und er-
lebe tagtäglich wie wichtig ein Zufl uchtsort 
und entsprechende Gesetzlage für von Ge-
walt betroffene Frauen ist.“

„Die Kinder sind die Erwachsenen von 
morgen. Wenn sie Gewalt erleben und erfah-
ren und u.U. das Gewalt normal erscheint, 
gar dazu gehört, dann wird unsere Welt 
niemals gewaltfreier und besser. Kinder sind 
Multiplikatoren. Arbeiten wir daran, dass 
sich positive Dinge multiplizieren. Beste 
Grüße JF“

„Ein effektiver Schutz von Frauen vor 
Gewalt in Beziehungen ist ein Menschen-
recht, das u.a. durch die Istanbul-Konvention 
bestätigt und konkretisiert wurde.“ 

WARUM DIE PETITION „OPFERSCHUTZ ALS
PFLICHTAUFGABE“ UNTERSCHRIEBEN WURDE….

„Aus eigener Erfahrung: Unverständnis, 
Runterspielen, die Mühlen mahlen langsam 
bzw. unterm Strich: Hilfl osigkeit...“ 

„Der Schutz von Opfern wird immer 
noch vernachlässigt, oft werden Opfer von 
Gewalttaten von der Justiz ein zweites Mal 
zu Opfern gemacht. Im Übrigen verspreche 
ich mir von einer solchen Kampagne quasi 
als Nebenprodukt auch eine stärkere Fokus-
sierung auf Kriminalprävention.“

„Hier ist aus meiner Sicht dringender 
Handlungsbedarf, um Opfer auch zu er-
reichen. Im konkreten Fall reicht es einfach 
nicht, wenn das Opfer ein Kärtchen be-
kommt, wo es sich hinwenden kann. Die we-
nigsten Opfer tun dies. Die Opferhilfe muss 
AKTIV auf die Fälle zugehen! Finger-
spitzengefühl und Zeit gehören dazu. Und 
somit natürlich auch eine entsprechende Fi-
nanzierung, welche Zeit und Aufwand dafür 
auch sicherstellen!“

Alle Kommentare sind zu fi nden un-
ter: www.openpetition.de/petition/kom-
mentare/opferschutz-als-pfl ichtaufgabe

Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser und Beratungsstellen für Betroffene von häuslicher Gewalt M-V.
Weitere Infos unter www.gewaltfrei-zuhause-in-mv.de

Dörthe Graner-Hel-
mecke (NDR) mode-
rierte und verlas auf 
der Kundgebung einige 
Kommentare der Un-
terzeichnenden 
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Autor: Malte Raether

Wenn es der staatlichen Gemein-
schaft trotz ihrer Anstrengun-

gen zur Verbrechensverhütung nicht 
gelingt, Gewalttaten völlig zu ver-
hindern, so muss sie wenigstens für 
die Opfer dieser Straftaten einstehen. 

Dies ist der Leitgedanke des am 16. 
Mai 1976 in Kraft getretenen Gesetzes 
zur Entschädigung für Opfer von Ge-
walttaten (Opferentschädigungsgesetz 
- OEG). Dieses Gesetz ist eine bedeu-
tende rechts- und sozialpolitische Er-
rungenschaft und im Vergleich mit den 
Regelungen anderer Länder bis heute 
unübertroffen. Bis zur abschließenden 
Entscheidung der zuständigen Versor-
gungsverwaltung über einen OEG-
Antrag vergeht jedoch nicht selten ein 
längerer Zeitraum. 

Äußerliche Verletzungen eines Op-
fers durch einen tätlichen Angriff, wie 
z.B. Wunden oder Knochenbrüche, 
werden umgehend von Ärzten in Not-
aufnahmen und Krankenhäusern be-
handelt. Allerdings führen Gewalttaten 
häufi g auch zu Verletzungen der Psyche, 
die manchmal nicht einfach von selber 
heilen, sondern unter Umständen zu ei-
ner lebenslangen und ggf. auch schwe-
ren Beeinträchtigung führen können. 
Das Verständnis für solche psychischen 
Folgen hat sich erst in den letzten Jahr-
zehnten entwickelt und die psychi-
schen Folgen von Gewalt sind weiter-
hin Gegenstand intensiver Forschung. 

Einem Menschen, der einer trauma-
tisierenden Gewalterfahrung ausgesetzt 
war, ist häufi g das Ausmaß seiner psy-
chischen Verletzung nicht bewusst und 
er kann vielleicht die psychischen Sym-
ptome wie Niedergeschlagenheit, Ge-
reiztheit, wiederkehrende Erinnerungen 
oder Ähnliches nicht als Folge der Ge-
walterfahrung richtig einordnen. Dieser 
Mensch hat unter Umständen das Ge-
fühl, dass etwas nicht mit ihm stimmt, 
ohne dass er es genau benennen oder er-
kennen kann, dass die erlebten Gefühle 
oder das Verhalten unnormal sind. Selbst 

wenn schon die Einsicht besteht, dass 
eine Behandlung bei einem Psycholo-
gen oder Psychiater sinnvoll sein könnte, 
scheuen viele Betroffene doch den Weg 
in eine psychiatrische Klinik. Hinzu 
kommt, dass die Hürden, einen der we-
nigen ambulanten Psychotherapieplätze 
zu erhalten, zum Teil sehr hoch sind.

Für diese Opfer von Gewalttaten 
wurde das Konzept der Traumaam-
bulanzen entwickelt. Vorreiter war die 
Versorgungsverwaltung in Nordrhein-
Westfalen. Inzwischen wird es in vie-
len Bundesländern angewandt. Die 
Finanzierung erfolgt im Rahmen des 
Opferentschädigungsgesetzes durch die 
Versorgungsverwaltung oder andere zu-
ständige Kostenträger.

DAS KONZEPT DER TRAUMA-
AMBULANZEN IN M-V
Das Ziel des Konzeptes ist ein nied-
rigschwelliger Zugang zu einem psy-
chotherapeutischen Angebot für die 
Betroffenen und eine schnelle sowie 
fachkompetente Hilfe, um mögliche 
länger andauernde Folgeschäden zu 
vermeiden, z. B. die Entwicklung einer 
posttraumatischen Belastungsstörung. 
Natürlich bestand bereits vorher die 
Möglichkeit, sich an die Institutsambu-
lanzen der psychiatrischen Kliniken zu 
wenden. 

Durch die Erweiterung dieser Ambu-
lanzen zu einer Traumaambulanz soll 
aber insbesondere die Schwelle bei den 
Betroffenen gesenkt werden, eine solche 
Einrichtung aufzusuchen. Hierzu dient 
auch, dass ihre Fahrtkosten zu den Be-
handlungsterminen übernommen wer-
den. Weitere Ziele sind unter anderem 
die Sicherstellung der zeitnahen Verga-
be von Erstterminen und die fachliche 
Qualifi kation der Psychotherapeuten. 

Es können insgesamt bis zu 15 Sitzun-
gen erfolgen. Erfahrungsgemäß werden 
häufi g aber nur eine bis fünf Sitzungen 
benötigt. Der Durchschnitt liegt etwa 
bei fünf Behandlungen. Dieses Angebot 
richtet sich an alle Opfer von Gewaltta-
ten, die bisher noch keinen Antrag nach 
dem Opferentschädigungsgesetz gestellt 

TRAUMA-AMBULANZEN FÜR OPFER VON GEWALTTATEN - 
EIN INSTRUMENT FÜR SCHNELLE HILFE AUCH IN M-V

haben und bei denen die Gewalttat 
nicht länger als ca. ein Jahr zurückliegt. 
Auch Betroffene, bei denen die Tat zwar 
vor längerer Zeit stattfand, nun aber eine 
akute Verschlechterung mit Tatbezug 
eintrat, können sich an die Traumaam-
bulanzen wenden. Im Rahmen der ers-
ten Vorstellung in einer Traumaambu-
lanz wird ein OEG-Antrag ausgefüllt, 
bei dem der Psychotherapeut unter-
stützt. Dieser Antrag ist jedoch nicht mit 
einer Anzeige der Tat gleichzusetzen, 
denn staatsanwaltliche oder polizeili-
che Ermittlungen werden nicht von der 
Versorgungsverwaltung ausgelöst bzw. 
veranlasst. 

„Sie haben ihre Engel getötet“ Skulptur 2014, Gips.

Im Vordergrund der ersten Sitzungen in 
der Traumaambulanz stehen eine Aufklä-
rung der typischen psychischen Reakti-
onen auf Gewalttaten, eine Klärung der 
Therapienotwendigkeit und ggf. erste 
Schritte zur Traumabewältigung. Sollte 
über die fünfte Sitzung hinaus weiterer 
Therapiebedarf bestehen, können bis zu 
zehn weitere Therapiestunden stattfi n-
den und in dieser Zeit kann bei Bedarf 
auch eine Vermittlung an einen erfahre-
nen ambulanten Psychotherapeuten er-
folgen. Nach sechs Monaten kann eine 
Nachuntersuchung angeschlossen wer-
den, um ggf. bleibende Gesundheitsstö-
rungen festzustellen oder die Effektivität 
der Behandlung zu überprüfen. Dieses 
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Konzept der Traumaambulanz ist über 
mehrere Jahre untersucht worden und 
konnte in seiner Wirksamkeit wissen-
schaftlich belegt werden.

EIN NETZ VON TRAUMAAMBULANZEN 
IN MECKLENBURG-VORPOMMERN
Bereits 2010 bestand im Ministerium 
für Arbeit, Gleichstellung und Sozia-
les M-V der Wille, ein solches Angebot 
auch für die Opfer in  unserem Bun-
desland anzubieten. Nach intensiven 
Bemühungen gelang es dem Landes-

Traumaambulanzen für Erwachsene Anschrift Kontakt

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald

Ellernholzstr. 1-2
17487 Greifswald

03834 – 8669 16
traumaambulanz@uni-greifswald.de

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald 
am HELIOS Hanseklinikum Stralsund

Knieperdamm 2
18435 Stralsund

03831 – 3568 100
sek_fray@uni-greifswald.de

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
Standort Neubrandenburg

Salvador-Allende-Str. 32
17036 Neubrandenburg

0395 - 7754 510
E-Mail: psy@dbknb.de

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
Standort Neustrelitz

Radelandweg
17235 Neustrelitz

0395 – 7754 049

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie an der Universitätsmedizin Rostock

Gehlsheimer Str. 20
18147 Rostock

0381 – 4949 689
pia@med.uni-rostock.de

HELIOS Kliniken Schwerin
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin

0385 – 5203 276 

freulicherweise konnten mehrere Klini-
ken für dieses Konzept gewonnen wer-
den, so dass M-V nun über ein Netz von 
Traumaambulanzen sowohl für Kinder 
und Jugendliche als auch für erwachsene 
Menschen verfügt (Adressen s.u.).

Mit der Verbreitung des Traumaam-
bulanz-Konzeptes an mehreren Kli-
niken ist unsere Aufgabe aber nicht 
beendet. Das Hauptziel, bleibende psy-
chische Schäden bei möglichst vielen 
Opfern von Gewalttaten zu verhindern, 

amt für Gesundheit und Soziales unter 
Leitung des Ministeriums für Arbeit, 
Gleichstellung und Soziales im März 
2013 die ersten Traumaambulanzen zu 
eröffnen. Hierfür konnte Professor Dr. 
Freyberger gewonnen werden, der mit 
seiner Bereitschaft, Traumaambulan-
zen für erwachsene Menschen an den 
Standorten Stralsund und Greifswald zu 
etablieren, Vorreiter war. Aufgrund der 
Flächenstruktur unseres Bundeslandes 
war aber bereits frühzeitig klar, dass zwei 
Ambulanzen allein nicht ausreichen. Er-

STANDORTE DER TRAUMAAMBULANZEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Traumaambulanzen
für Kinder und Jugendliche

Anschrift Kontakt

MediClin Müritz-Klinikum
Klinik für Kinder –und Jugendpsychiatrie, 
-psychotherapie und – psychosomatik 
Institutsambulanz Röbel

Stadtgarten 15
17207 Röbel

03991 – 7719 64

MediClin Müritz-Klinikum
Klinik für Kinder –und Jugendpsychiatrie, 
-psychotherapie und – psychosomatik 
Institutsambulanz Neubrandenburg

Atelierstr. 5-7
17034 Neubrandenburg

0395 - 4309 1329

HELIOS Kliniken Schwerin
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie

Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin

0385 – 5203 214

AMEOS Klinikum, Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie,  Psychosomatik 
und Psychotherapie Ueckermünde

Ravensteinstr. 23
17373 Ueckermünde 039771 – 4147 9

AMEOS Klinikum, Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie,  Psychosomatik 
und Psychotherapie Anklam

Hospitalstr. 19
17389 Anklam

03971 – 8346 464
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wird nur dann erreicht, wenn viele Be-
troffene das Angebot der Traumaam-
bulanzen annehmen. Die aktuellen 
Fallzahlen in den Traumaambulanzen 
zeigen uns derzeit, dass der Bekannt-
heitsgrad dieses Angebotes bei Weitem 
nicht ausreicht. Die Zahl der Betrof-
fenen, die das Angebot nutzen, liegt 
deutlich unter den Erwartungen. Be-
reits jetzt sind wir daher darum bemüht, 
dass alle Beteiligten zusammenarbeiten, 
die mit der Betreuung und Hilfe von 
Opfern von Gewalttaten betraut sind. 
Unser Bestreben ist, das Konzept der 
Traumaambulanzen in der Öffentlich-

Malte Raether 
Versorgungsarzt
Landesamt für Gesundheit und 
Soziales M-V
Abteilung 4, Fachbereich Zen-
trale Aufgaben
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
0381 - 33159 127
Malte.Raether@lagus.mv-
regierung.de
www.lagus.mv-regierung.de

ZUM AUTOR
keit bekannt zu machen, um mehr Be-
troffene zu erreichen. 

Aus unserer Sicht ist hier insbeson-
dere eine engere Zusammenarbeit mit 
der Polizei notwendig. Wünschenswert 
wäre die Bereitschaft der Polizei, die 
Opfer von Gewalttaten unmittelbar bei 
ihren ersten Kontakten mit den Opfern 
über das Angebot der Soforthilfe in den 
Traumaambulanzen zu informieren.

Auch der Bundespolitik liegt die 
schnelle Hilfe von Opfern von Ge-
walttaten am Herzen. In der Koaliti-
onsvereinbarung heißt es: „Wir wollen 
das Recht … der Opferentschädigung 
in einem zeitgemäßen Regelwerk zu-
kunftsfest neu ordnen. Hierbei wollen 
wir veränderten gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Erkenntnissen auch im 
Bereich psychischer Gewalt Rechnung 
tragen. Opfer von Gewalttaten sollen 
schnellen und unbürokratischen Zu-
gang zu Sofortmaßnahmen (z. B. Trau-
maambulanzen) erhalten und professio-
nell begleitet werden.“

Letztlich können nur die gemeinsa-
men Bemühungen aller Beteiligten das 
Gelingen des Konzeptes der Traumaam-
bulanzen und damit die so wichtige So-
forthilfe für die Betroffenen sicherstellen.

Gedanken des Bildhauers Gün-
ther Haußmann zu seiner Skulp-

tur „Sie haben ihre Engel getötet“: 
„Künstler greifen gesellschaftliche 
Phänomene auf und refl ektieren sie 
mit den Mitteln der Kunst. Es ist ge-
radezu die Aufgabe der Kunst, ge-
sellschaftliche Veränderungen zu 
provozieren, denn Veränderungen be-
ginnen immer zuerst in den Köpfen.
Als Bildhauer unterziehe ich die mich 
umgebende Wirklichkeit einer phi-
losophischen Abstraktion, jenseits 
des Tagesgeschehens und medialer 
Schnelllebigkeit und verleihe ihr mit 
den Mitteln der Skulptur meinen Aus-
druck. Auch die gequälte Seele ist Ge-
genstand künstlerischer Betrachtung.
Zunächst ist das nur für mich allein. Öf-

fentlichkeit interessiert mich zu diesem 
Zeitpunkt nicht. Vor genau einem Jahr, 
am Internationalen Tag zur Beseitigung 
der Gewalt gegen Frauen, ist das The-
ma in mein Leben gekommen. Ich bin 
auf Abgründe menschlichen Fehlverhal-
tens gestoßen, die durchaus nicht weit 
genug in unser Bewusstsein dringen. 
Sie geschehen am Rande, scheinen mit 
einem Tabu behaftet zu sein und müss-
ten doch mit einem Fluch behangen 
sein. Weltweite Konfl ikte mit Kriegen 
und Massenmorden überlagern unse-
re Wahrnehmung für das, was inmitten 
unserer satten Gegenwart geschieht. 
Um wie vieles mehr noch in Ländern, 
in denen Frauen kaum Rechte haben. 
Diese Skulptur musste entstehen 
und ich bin erst zur Ruhe gekom-

SIE HABEN IHRE ENGEL GETÖTET 

„Sie haben ihre Engel getötet“ Skulptur 2014, Gips.
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men, als sie fertig war. Wahrschein-
lich ist sie es gar nicht, denn es gäbe 
noch viel zu sagen und auszudrücken. 

Der Titel stand am Anfang: „Sie haben 
ihre Engel getötet“. Wir leben in einer 
christlich geprägten Kultur, Theisten 
und Atheisten. Geschichte und Gegen-
wart sind durchdrungen von christli-
chen Werten, zunehmend auch ande-
rer Religionen. Engel sind Geistwesen, 
Himmelsboten, Boten Gottes und damit 
die Verbindung zwischen irdischem Le-
ben und dem Überirdischen, für Gläu-
bige mit Gott. Wer Gewalt dieser Art 

ausübt, tötet seine Engel und verliert die 
Verbindung zum alles durchdringenden 
Übersinnlichen und zu Gott. Er ist ver-
loren. Die Positionierung im Raum soll 
das Gefühl der Ausweglosigkeit unter-
stützen. Demnach wird die Figur „mit 
dem Rücken zur Wand“ stehen; in die 
„Ecke getrieben“ sein. Die Positionie-
rung auf dem Rand des Podestes führt 
zur gleichen Aussage. Auch die Höhe ist 
bedacht. Der Betrachter soll von oben 
auf die Hilfl ose herabblicken. Mitgefühl 
entsteht  - aber auch das Gefühl der 
Macht über den am Boden Liegenden.
Nach Vollendung der Arbeit habe ich 

gesehen, dass sie für alle Arten von De-
mütigung, Gewalt und Unterdrückung, 
aber auch für Widerstand steht.“

Günther Haußmann
Bildhauer
18581 Putbus, 
OT Neukamp Nr. 26
info@dr-haussmann.de
038301 - 60845
0151 54730502

GÜNTHER HAUßMAN

HÄUSLICHE GEWALT GEHT UNS ALLE AN: 
MÖGLICHKEITEN DES ENGAGEMENTS VON BETRIEBEN UND UNTERNEHMEN 

Autorin: Birte Rohles 

Gewalt gegen Frauen ist Alltag, ganz 
besonders im häuslichen Bereich. 

Weltweit sind etwa ein Drittel aller 
Frauen von Häuslicher Gewalt betroffen. 
Auch in Deutschland sind Frauen nicht 
sicher vor Gewalt. Etwa 40.000 Frauen 
müssen jährlich mit ihren Kindern in 
Frauenhäuser fl iehen. Jede vierte Frau in 
Deutschland hat schon mindestens ein-
mal in ihrem Leben Gewalt durch einen 
Beziehungspartner erlebt. Nicht nur die 
hohe Zahl der Betroffenen ist erschre-
ckend, auch die Kosten der Gewalt sind 
enorm. Jährlich beträgt der volkswirt-
schaftliche Schaden allein in Deutschland 
rund 14 Milliarden Euro. Allein das hohe 
Ausmaß der Kosten zeigt: Häusliche Ge-
walt ist nicht privat – sie geht uns alle an! 

Die konstant hohen Zahlen bei Häus-
licher Gewalt zeigen, dass das Thema 
zukünftig nicht mehr allein dem Unter-
stützungs- und Beratungssystem über-
lassen werden darf, sondern von einer 
Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren 
aufgegriffen werden muss. Dazu zählen 
insbesondere auch Unternehmen und 
sonstige Arbeitgeber, denn die meisten 
Betroffenen – und auch Täter – gehen 
einer regelmäßigen Beschäftigung nach.

AUSMASS UND FOLGEN DER GEWALT
Häusliche Gewalt ist kein typisch deut-
sches Problem, sondern ein typisch 
weibliches Problem, zumindest was die 

Opferzahlen anbelangt. Weltweit haben 
rund ein Drittel aller Frauen Häusliche 
Gewalt erlebt. In der Europäischen Uni-
on sind es laut einer aktuellen Studie 
der Europäischen Grundrechteagentur 
22 Prozent aller Frauen, die körperli-
che oder sexuelle Gewalt durch ihren 
Partner erlebt haben - und 43 Prozent 
mussten psychische Gewalt ertragen.1 
Für Deutschland liegen die Zahlen sogar 
über den EU-Durchschnitt. Hierzulan-
de ist jede vierte Frau von Partnergewalt 
betroffen, und für etwa 150 Frauen jähr-
lich endet diese Gewalt tödlich. Doch 
auch wenn glücklicherweise die Häusli-
che Gewalt nur in den wenigsten Fällen 
so tragisch endet, tragen Betroffene den-
noch vielfältige gesundheitliche Folgen 
der Gewalt davon. Neben den körper-
lichen Verletzungen sind es psychische 
und psychosomatische Beschwerden, 
unter denen sie häufi g ihr ganzes Leben 
zu leiden haben, wie zum Beispiel Ma-
gen-Darm-Probleme, Atembeschwer-
den oder Essstörungen. Auch Depressio-
nen, bis hin zu Suizidgedanken, können 
langfristige Folgen von Häuslicher Ge-
walt sein.2

1  FRA: Gewalt gegen Frauen, eine EU-weite 
Erhebung, Luxemburg 2014.

2  Vgl. Brzank, Petra, 2012, S. 45 und Hornberg 
C., Schröttle, et al. 2008, s. 15. nach BMFSFJ 
2004, s. 135ff. Ähnliche Ergebnisse erzielten u.a. 
die S.I.G.N.A.L.- Begleitforschung, darunter 
Brzank, Petra, et al., 2004, s. 113ff. 

HÄUSLICHE GEWALT – 
EIN THEMA AM ARBEITSPLATZ
Die gesundheitlichen Folgen beein-
trächtigen Betroffene in allen Le-
bensbereichen, so auch bei der Arbeit. 
Durch Verletzungen fehlen sie häufi ger 
oder lassen sich öfter krankschreiben, 
wenn sie zum Beispiel offensichtliche 
Blessuren davongetragen haben. Auf 
der Arbeit können sie in ihrer Kon-
zentrations- und Leistungsfähigkeit 
vermindert sein und eine geringere 
Motivation zeigen aufgrund der Prob-
leme Zuhause. Auch ist der Organisa-
tionsbedarf höher, zum Beispiel für die 
Kinderbetreuung, für Gerichts- und 
Beratungstermine oder für Behörden-
gänge. Manche Partner versuchen ihre 
Partnerin daran zu hindern, zur Arbeit 
zu gehen, indem sie ihr die Handtasche 
oder die Schlüssel entwenden. Andere 
Partner wiederum belästigen ihre Part-
nerin auf der Arbeit, wovon dann das 
direkte kollegiale Umfeld der Betroffe-
nen in Mitleidenschaft gezogen werden 
kann. Mögliche Beeinträchtigungen 
können sein: 

• Versuch der persönlichen Kontakt-
aufnahme mit den Betroffenen am 
Arbeitsplatz oder mittelbar durch 
Dritte (z. B. andere Arbeitnehmer/
innen, Passanten) 

• Belästigung durch das Verwenden 
von Kommunikationsmitteln (z. B. 
SMS, Telefon, E-Mail, Briefe) 
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• missbräuchliche Verwendung perso-
nenbezogener Daten des Opfers 

• Aufl auern des Opfers vor dem 
Dienstgebäude, auf dem Arbeitsweg 
oder direkt am Arbeitsplatz

Am Arbeitsplatz können die Auswir-
kungen von Häuslicher Gewalt also 
direkt zu spüren sein. Im schlimmsten 
Fall kann dies für die Betroffene zu ei-
ner Kündigung führen, was auch eine 
zusätzliche Belastung für das kollegiale 
Umfeld oder die Personalabteilung dar-
stellen kann. Für die Betroffene selber 
wäre der Verlust des Arbeitsplatzes be-
sonders gravierend, da gerade für sie die 
ökonomische Unabhängigkeit wichtig 
ist, um sich aus der Gewaltbeziehung zu 
lösen. Auf der anderen Seite ist der Ar-
beitsplatz aber auch ein guter Ort, wo 
Betroffene Hilfe und Unterstützung er-
fahren können, wenn das Thema ernst 
genommen wird. Und dies sollte es von 
jedem Betrieb, alleine aus dem Grund, 
weil Unternehmen eine Fürsorgepfl icht 
für ihre Beschäftigten haben. 

Aber auch aus ökonomischer Sicht 
ist eine Beschäftigung von Unterneh-
men mit dem Thema Häusliche Gewalt 
sinnvoll. So entstehen für jedes Unter-
nehmen Kosten, wenn MitarbeiterInnen 
von Häuslicher Gewalt betroffen sind, 
zum Beispiel durch längere Fehlzeiten, 
durch verminderte Arbeitsleistung oder 
durch erhöhte Personalfl uktuation. Ent-
sprechende Studien fehlen aber noch 
für Deutschland. Eine Untersuchung für 
die Schweiz hat aufgezeigt, dass dort die 
jährlichen Kosten von Häuslicher Ge-
walt mit 1,6 Milliarden Euro zu bezif-
fern sind.3 Für Großbritannien werden 
die jährlichen wirtschaftlichen Produk-
tionsverluste durch häusliche Gewalt auf 
2,7 Milliarden Pfund beziffert.4

WELTWEITES ENGAGEMENT
Gerade weil Studien in Deutschland 
zum Thema „Häusliche Gewalt am Ar-
beitsplatz“ fehlen, lohnt ein Blick auf 
andere Länder. Besonders in den eng-
lischsprachigen Ländern wird zuneh-
mend zum Thema Häusliche Gewalt am 

3 INFRAS (2013). Kosten von Gewalt in Paar-
beziehungen. Forschungsbericht. Im Auftrag des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von 
Frau und Mann EBG. 

4 Vgl. Walby, Sylvia, 2004. es sind sowohl Männer 
als auch Frauen eingerechnet. Zahlen beziehen 
sich auf die Zeitspanne von einem Jahr in Wales 
und England (2001).

Arbeitsplatz geforscht, Organisationen 
bieten Trainings und Beratungen für 
Unternehmen an und Gewerkschaften 
erlassen Regelungen für diesen Bereich. 
International wird das Thema in Berei-
chen wie „Wirtschaft und Menschen-
rechte“ diskutiert. Hierzulande wurde 
das Thema zuletzt vom Deutschen Glo-
bal Compact Netzwerk aufgegriffen, die 
für ihre Mitgliedsunternehmen die Bro-
schüre „Menschenrechte fördern, Un-
ternehmen stärken. Mit der Workplace 
Policy Mitarbeitende schützen“ veröf-
fentlicht haben. 

Australien hat 2011 als erstes Land 
eine umfassende Studie zu den Auswir-
kungen von Häuslicher Gewalt am Ar-
beitsplatz erhoben. Die Studie „Safe at 
home, safe at work?“5 diente als Grund-
lage für weitere Studien aus Neuseeland 
(2013), Großbritannien (2014) und Ka-
nada (2014). Ebenfalls in 2014 wurde 
auch in der Türkei eine Studie erhoben, 
deren Ergebnisse noch nicht veröffent-
licht sind. Eine weitere Untersuchung 
gab es in Peru, durchgeführt von der 
Deutschen Entwicklungszusammenar-
beit (GIZ), die sich vor allem mit den 
Kosten von Häuslicher Gewalt beschäf-
tigt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass – analog zur weltweiten Betroffen-
heit von Frauen von Häuslicher Gewalt 
– ca. ein Drittel der Befragten Häusliche 
Gewalt erlebt hat. Von den Betroffenen 
war etwa ein Drittel in ihrer Arbeitsleis-
tung beeinträchtigt. Die große Mehrheit 
der Befragten glaubt, dass Häusliche Ge-
walt einen Einfl uss auf das Arbeitsleben 
der Betroffenen hat und dass Unter-
stützung am Arbeitsplatz für Betroffene 
hilfreich sein kann. Es herrscht also eine 
große Akzeptanz von Maßnahmen ge-
gen Häusliche Gewalt am Arbeitsplatz 
vor. 

Die Studien zeigen sehr deutlich, dass 
Häusliche Gewalt nicht an der Haustür 
endet, sondern direkten Einfl uss auf das 
Arbeitsleben der Betroffenen hat. So ga-
ben über die Hälfte der Betroffenen in 
Neuseeland (56%) und in Kanada (55%) 
an, dass die Gewalt am Arbeitsplatz fort-
gesetzt wurde. In Australien war dies 

5 McFerran, L. (2011). Safe at home, safe at work? 
National domestic violence and the workplace 
survey (2011). Australia: Australian Domestic and 
Family Violence Clearinghouse. 

lediglich bei 17 Prozent der Fall, in 
Großbritannien bei 13 Prozent der Be-
troffenen. Sie wurden vor allem durch 
Anrufe und Emails belästigt, aber auch 
durch Besuche des gewalttätigen Part-
ners am Arbeitsplatz. Wenn die Gewalt 
auch am Arbeitsplatz fortgesetzt wird, 
dann hat das in der Regel auch Aus-
wirkungen auf die KollegInnen, und sei 
es nur durch erhöhten Zeitaufwand für 
Gespräche. Denn immerhin hat mehr 
als ein Drittel der Betroffenen bei der 
Arbeit mit jemanden über die erlebte 
Gewalt gesprochen. Aber der Stress zu 
Hause führt auch zu mehr Stress mit 
den KollegInnen. So gaben in der Stu-
die aus Großbritannien zum Beispiel 
über 90% der Betroffenen an, dass die 
Gewalt Konfl ikte und Spannungen mit 
den KollegInnen hervorgerufen hat. 
Und jede vierte Betroffene berichtete, 
dass KollegInnen ebenfalls bedroht oder 
belästigt worden sind. Es zeigt sich also, 
dass Häusliche Gewalt auch die Sicher-
heit des Arbeitsumfeldes beeinträchtigen 
kann. 

DAS KONZEPT DER WORKPLACE POLICY
Den Auswirkungen von Häuslicher 
Gewalt stehen Arbeitgeber aber nicht 
machtlos gegenüber. Das Konzept der 
„Domestic Violence Workplace Policy“ 
bietet verschiedene Anregungen und 
Maßnahmen, um das Thema Häusliche 
Gewalt am Arbeitsplatz zu platzieren. 

Die so genannte Workplace Policy 
ist im besten Fall eine Selbstverpfl ich-
tung oder Dienstvereinbarung von Ar-
beitgeberInnen, sich sowohl intern als 
auch extern gegen Häusliche Gewalt 
zu positionieren. Mitte der 1990er Jah-
re hielt dieses Konzept Einzug in den 
angelsächsischen Raum und fand rasch 
seinen Weg in viele Unternehmen und 
öffentliche Verwaltungen. Beispielhaft 
stehen hiefür American Express, Voda-
fone, British Telecom oder auch diverse 
britische, australische und amerikanische 
Verwaltungen. Betriebe sehen darin so-
wohl ihre Fürsorgepfl icht für betroffe-
ne MitarbeiterInnen gewährleistet als 
auch die Chance, die Produktivität der 
Beschäftigten im Sinne einer effektiven 
Unternehmensführung zu optimieren. 
Im Rahmen einer Workplace Policy en-
gagieren sich in Deutschland seit 2007 
verschiedene Unternehmen und Ver-
waltungen gegen Häusliche Gewalt. 

Dass das Konzept der Workplace Po-
licy funktioniert, wurde anhand einer 



10

DEZEMBER 2014 / 36. JAHRGANG

Befragung in durchführenden Betrieben 
in Deutschland deutlich: Die befragten 
Beschäftigten nehmen die Einführung 
der Workplace Policy und deren Maß-
nahmen positiv wahr. Sie empfi nden die 
Workplace Policy als sinnvolles und in 
der Bekämpfung von Häuslicher Gewalt 
als zielführendes Instrument. 

MASSNAHMEN AM ARBEITSPLATZ
Zu den wesentlichen Bereichen der 
Workplace Policy gehören die Ver-
breitung von Informationen über das 
Thema Häusliche Gewalt, das Erlassen 
von konkreten Schutz- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen sowie die Schulung 
von Führungskräften. Weiterhin kann 
das Thema auch für die Öffentlichkeits-
arbeit oder für Spendenaktionen eines 
Unternehmens genutzt werden. 

Informationen über das Thema 
Häusliche Gewalt können zum Beispiel 
in Flyern und Broschüren, auf Postern 
und Bildschirmschonern oder in Ar-
tikeln in der Mitarbeiterzeitung oder 
im Intranet verbreitet werden. Nützlich 
und zugleich auch sinnvoll sind kleine 
Give-Aways mit einer Telefonnummer 
oder ähnlichen Informationen, wie 
beispielsweise Lippenpfl egestifte und 
Taschentücherpackungen, Notizblöcke, 
Mousepads oder Kalender. 

Konkrete Unterstützungsmaßnah-
men können den Betroffenen helfen, 
ihren Arbeitsalltag besser zu meistern. 
Dazu gehören fl exible Arbeitszeiten, 
bezahlter Sonderurlaub, die Veröffentli-
chung von Telefonnummern von Bera-
tungsstellen oder die Möglichkeit, Bera-
tungsgespräche während der Arbeitszeit 
durchzuführen, evt. sogar im Unterneh-
men. Wichtig ist dabei aber zu beach-
ten, dass die Informationen vertraulich 
behandelt werden und die professionelle 
Beratung und Begleitung der Mitarbei-
terinnen Aufgabe von örtlichen Bera-
tungsstellen und Schutzeinrichtungen 
ist.

Insbesondere bei Stalking hat es sich 
als hilfreich erwiesen, neue Durchwahl-
nummern oder neue Email-Adressen zu 
vergeben, den Arbeitsplatz zu verändern 
oder etwaige Stalking-Vorfälle zu doku-
mentieren. Diese Dokumente sind für 
die Betroffenen wichtig, wenn sie An-
zeige erstatten möchten. So besteht z.B. 
die Möglichkeit, dass das Unternehmen 
Videoaufzeichnungen herausgibt oder 
ein Telefonprotokoll, auf dem die beläs-
tigenden Anrufe verzeichnet sind. 

Viele weitere Informationen und Be-
ratung zu den Möglichkeiten eines 
Unternehmens bei Häuslicher Gewalt 
bietet die Frauenrechtsorganisation 

Birte Rohles
Diplom-Kulturwissenschaft-
lerin, seit 2011 Referentin für 
Häusliche und sexualisierte 
Gewalt bei der Frauenrechts-
organisation 
TERRE DES FEMMES.  
Menschenrechte für 
die Frau e.V.
Referat für Häusliche und 
sexualisierte Gewalt
gewaltschutz@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de
030/40504699-0

ZUR AUTORIN

TERRE DES FEMMES an. Sie hat 
auch die Broschüre „Schritt für Schritt 
gegen Häusliche Gewalt. Ein Leitfaden 
für Unternehmen und Verwaltungen zur 
Einführung der Workplace Policy.“ ver-
öffentlicht, die im Internet unter www.
frauenrechte.de/shop zu bestellen ist. 

Am 22. Januar 2015 berichtet unter 
anderem Dr. Esther Lehnert von TER-
RE DES FEMMES über das Konzept 
der Workplace Policy bei der Veranstal-
tung „HÄUSLICHE GEWALT_ EIN 
THEMA FÜR FÜHRUNGSKRÄF-
TE!“ der Friedrich-Ebert-Stiftung  des 
Landesbüros Mecklenburg-Vorpom-
mernin in Rostock.

Die Broschüre „Schritt für 
Schritt gegen Häusliche Gewalt. 
Ein Leitfaden für Unternehmen 
und Verwaltungen zur Einfüh-
rung der Workplace Policy.“ ist 
im Internet unter www.frauen-
rechte.de/shop zu bestellen.



HÄUS-LICHE GE-WALT

FRAUENBILDUNGSNETZ
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

_ EIN THEMA 
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE!

Wann_ Donnerstag, den 22.01.2015
Uhrzeit_ 9:30 – 14:00
Wo_ Tagungsrotunde 

der HanseMesse 
in Rostock 

HÄUSLICHE 
GEWALT

Ort_ Tagungsrotunde der HanseMesse 
Zur HanseMesse 1 –2, 18106 Rostock

Anreise_
Mit der S-Bahn von Rostock Hbf. 
(Richtung Warnemünde) 
bis Bahnhof Lütten Klein, 
von dort 5 min Fußweg zur HanseMesse. 
Mit dem Auto über A19 oder A20 bis Rostock 
und dann dem Parkleitsystem HanseMesse folgen. 

Anmeldung_
bitte bis zum 20.01.2015 per Fax oder Mail an:
Friedrich-Ebert-Stiftung
Landesbüro M-V
Telefon: 0385. 512596
Fax: 0385. 512595
schwerin@fes.de

Teilnahmebeitrag_ 
15 € bitte vor Ort entrichten.

Veranstalterinnen_ 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro M-V
Frauenbildungsnetz M-V 
CORA – Landeskoordinierungsstelle Contra Gewalt gegen Frauen in M-V  

Programm  

ab 9:30_ Ankommen und Begrüßungskaffee

10:00_ Begrüßung
Frederic Werner, Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro M-V

Grußwort
Birgit Hesse – Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V

10:30_ Im Interview! 
Unternehmen und Organisationen berichten, warum sie sich gegen häusliche Gewalt 
engagieren und Hilfsmöglichkeiten aufzeigen

11:00_ Häusliche Gewalt –
Ausmaß und Hintergründe
Gisela Best, Landeskoordinierung CORA

11:30_ Mittagspause 
Wir laden ein zu einem Mittagsimbiss. Marktplatz der Beratungseinrichtungen

12:15_ Ein Blick über den Tellerrand –
Vorstellung des Konzeptes Workplace-Policy
Dr. Esther Lehnert, Terre des Femmes 

13:00_ Workplace-Policy in der Praxis 
Ein Bericht aus der »Bezirksverwaltung Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin«, 
Christine Rabe, Gleichstellungsbeauftragte a.D. 

13:30_ Häusliche Gewalt – ein Thema 
für Führungskräfte und Arbeitnehmende!
Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender DGB Nord

Moderation: Dr. Cathleen Kiefert-Demuth, FBN

Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an das FES Landesbüro.

Wussten Sie, dass
_ häusliche Gewalt die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen darstellt? 
_ in Deutschland jede vierte Frau häusliche oder sexualisierte Gewalt erlebt?
_ häusliche Gewalt massive Auswirkungen auf das Arbeitsleben hat?
_ viele der Betroffenen krankheitsbedingt erhöhte Fehlzeiten haben und in ihrer Leistungsfähigkeit 

eingeschränkt sind? 
_ auch Sie als Arbeitgeber und Arbeitgeberin dagegen aktiv werden können?

Sprechen Sie häusliche Gewalt an, schaffen Sie in Ihrem Unternehmen eine klare Vorgehensweise 
zur Unterstützung betroffener Mitarbeitenden. 
Verabschieden Sie eine Workplace Policy – eine Arbeitsplatzrichtlinie gegen häusliche Gewalt. 

Workplace Policy 
_ ist in den 90ern im angelsächsischen Personalwesen entstanden.
_ ist eine gute Investition zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. 
_ signalisiert, dass Ihre Organisation keine häusliche Gewalt duldet.
_ ist ein Beitrag zur familienfreundlichen Ausrichtung Ihres Unternehmens bzw. zur Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben.
_ trägt zur Stärkung Ihrer Arbeitgebermarke bei.
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TANZEN STATT GEWALT: 
70 LICHTER FÜR 70 FRAUEN

Die Stadt Bad Doberan beteiligt 
sich seit 19 Jahren am Internatio-

nalen Tag gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen mit eigenen Veranstaltungen, 
immer in Zusammenarbeit mit dem 
Weißen Ring und der Beratungsstelle 
für Betroffene von häuslicher Gewalt 
des Internationalen Bundes (IB). Ziel 
ist es, das Thema Gewalt gegen Frauen 
öffentlich zu machen, Menschen zu sen-
sibilisieren und Betroffenen von häusli-
cher und sexualisierter Gewalt Mut zu 
machen, sich Hilfe zu holen. 

Neben der Fahnen- und Lichterak-
tion vor dem Rathaus wurde zum Mit-
machen aufgerufen: Die Aktion „Tan-
zen statt Gewalt“ am 27. November 
im Kornhaus in Bad Doberan erfreute 
sich großer Resonanz. Ebenso konnten 
viele Unterschriften für die Online-Pe-
tition „Opferschutz als Pfl ichtaufgabe“ 
gewonnen werden. Aus Bad Doberan 
selbst kamen 459 Unterschriften.

Aus den Ergebnissen der Mitmach-
Aktion „Anfertigen von Naturmanda-
las - für ein gewaltfreies Leben“ wur-
den in diesem Jahr Plakate entwickelt, 
die nun an vielen Stellen der Region 
für ein Leben ohne Gewalt werben. 

GEWALT KENNT KEINE GRENZEN
Auf Initiative der Aktionsgemeinschaft 
gegen häusliche Gewalt AGNES, die auf 
dem Gebiet der Mecklenburgischen Se-
enplatte (MSE) seit 1998 Netzwerkar-
beit leistet, fand zum 15. mal eine Fach-
tagung aus Anlass des Internationalen 
Tages gegen Gewalt an Frauen statt. Die 
Tagung hatte den Schwerpunkt Frauen 
und Mädchen mit Migrationshinter-
grund, die von häuslicher Gewalt, Pros-
titution, Menschenhandel und Zwangs-
heirat betroffen sind.

Am 24. November versammelten sich 
Personen von Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Landgericht, Beratungsstellen, Weißem 
Ring e.V., der Opferhilfe M-V,  Vereinen, 
Migrationsdiensten, Politik, der Stadt 
Neubrandenburg und des Landkreises 
MSE, der Opferambulanz Greifswald 
und interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern im Ratssaal der Stadt Neubran-
denburg, um an der Fachtagung teilzu-
nehmen. Zu Gast der Tagung war auch 

ANTI-GEWALT-WOCHE IN M-V

„Wir bedanken uns bei Allen, die uns in unserem ge-
meinsamen Anliegen unterstützen“, so Ellen Schlutow, 
Leiterin der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher 
Gewalt und Annette Fink, Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Bad Doberan.
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Claudia Ring, Leitstelle für Frauen und 
Gleichstellung aus dem Ministerium 
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales.

Mit großem Interesse wurden die Aus-
führungen der Fachberatungsstelle 
ZORA für Betroffene von Menschen-
handel und Zwangsverheiratung zum 
Thema „Gewalt im Migrationsprozess 
– Menschenhandel, Zwangsprostitution 
und Gewalt in der Familie“ aufgenom-
men. Die Mitarbeiterin wies darauf hin, 
dass Sprachbarrieren und fehlende Gel-
der für Dolmetschende zwischen den 
Betroffenen und den Beratungs- und 
Hilfeeinrichtungen ein großes Prob-
lem darstellen. Hier gelte es, konstruk-
tive Lösungen zu fi nden. Außerdem sei 
eine gut funktionierende Netzwerkar-
beit aller notwendig, die im Prozess der 
Hilfeleistung agieren. Es bräuchte aber 
auch fachliche Weiterbildung der Mit-
arbeitenden im Bereich Interkulturalität 
und eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen dem Beratungs- und Hilfenetz 
bei häuslicher und sexualisierter Gewalt 
und den Migrationsberatungsstellen.

Ein weiteres Highlight war der Beitrag 
von Kriminalhauptkommissar Torsten 
Blauch aus der Kriminalpolizeiinspek-
tion (KPI) Neubrandenburg. Er sprach 
über „Polizeiliche Erfahrungen – Ge-
walt in der Prostitution“. Sein Fokus lag 
in der Darstellung der Gewaltdimensi-
onen im Milieu. Das Neubrandburger 
Konzept sieht permanente Aufklärung 
der Werbung von Prostitution im Re-
gionalbereich und Prostitutionsstät-
tenkontrolle nach dem SOG M-V vor; 
die Übernahme von außerhalb der Zu-
ständigkeit der KPI Neubrandenburg 
bekannt gewordenen Straftaten in, an 
und um Prostitutionsstätten; die Sicher-
stellung der dezentralen bzw. zentralen 
Erkenntnissammlungen zur Prostitution 
in der KPI Neubrandenburg bzw. dem 
LKA M-V; sowie die Schaffung eines 
den Akteuren in der Prostitution be-
kannten Notfalltelefons zur unmittelba-
ren Kommunikation bei Gefahrenlagen.

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit 
mit NGO`s, die im Schwerpunktbereich 
Opferschutz arbeiten und die Zusam-
menwirkung mit Zoll-, Steuer- und 
Ordnungsbehörden. Diesbezüglich er-
wähnte er die gute Zusammenarbeit mit 
dem Ordnungsamt Neubrandenburg 
und freute sich sehr über das Engage-
ment des kreislichen Gesundheitsamtes 
auf der Fachtagung, welches durch Frau 

Dr. Ruhnau vertreten war. Sie übernahm 
die Moderation und somit den fachli-
chen Austausch. Diese Fachtagung soll 
für die weitere konstruktive Vernetzung 
der Arbeit wegweisend sein. Es ergaben 
sich folgende Interessenlagen:
• Intensivere Vernetzung regionaler In-

stitutionen 
• Verbesserte gesundheitliche Aufklä-

rung
• Informationsmaterial in Herkunfts-

sprachen
Kornelia Springstein, Stadt Neubranden-
burg. Gleichstellungsbeauftragte

WISMAR SAGT: 
„NEIN ZU GEWALT AN FRAUEN“
Wismar zeigt Flagge gegen Gewalt an 
Frauen. Am 21. November wurde be-
reits um 8 Uhr morgens die Flagge ge-
gen Gewalt an Frauen vor dem Wisma-
rer Rathaus entrollt. Mit dieser Aktion 
beteiligt sich die Hansestadt Wismar an 
der bundesweiten Fahnenaktion von 
Terre des Femmes. 

Laut dem Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben ist jede 3. 
Frau in Deutschland von sexueller und/
körperlicher Gewalt betroffen. 25 Pro-
zent aller Frauen erleben körperliche 
und/oder sexuelle Gewalt in ihrer Part-
nerschaft. Zwei von drei Frauen erleben 
sexuelle Belästigung. 24 Prozent der 
Frauen werden Opfer von Stalking. 42 
Prozent der Frauen erleben Formen von 
psychischer Gewalt und nur 20 Prozent 
der Frauen, die Gewalt erfahren, nutzen 
die bestehenden Beratungs- und Unter-
stützungseinrichtungen.

Mit der Fahnenaktion von Terre des 
Femmes wird ein Zeichen gegen Ge-
walt an Frauen gesetzt und gedenkt all 
der Frauen, die ihr zum Opfer fi elen. 
Ganz besonders wird der drei mutigen 
Schwestern Mirabel erinnert, die an die-
sem Tag im Jahr 1960 vom militärischen 
Geheimdienst der Dominikanischen 
Republik nach monatelanger Verfol-
gung und Folter ermordet wurden. Ihr 
Mut im Kampf gegen den tyrannischen 
Diktator Trujillo gilt inzwischen als 
Symbol für Frauen weltweit, die nötige 
Kraft für das Eintreten gegen Unrecht 
zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25. No-
vember als Internationaler Gedenktag 
gegen Gewalt an Frauen von den Ver-
einten Nationen anerkannt.

Mit diesem Gedenktag wird weltweit 
dazu aufgerufen, jede Form der Diskri-
minierung und Gewalt gegenüber Frau-
en zu bekämpfen. 

DOKUMENTATION VON GEWALT-
EINWIRKUNGEN – DIE AUFGABE 
DER OPFERAMBULANZEN
Im Rahmen der Anti-Gewalt-Aktions-
woche fand am 26. November in der 
Grevesmühlener Malzfabrik die Fachta-
gung „Dokumentation von Gewaltein-
wirkungen – die Aufgabe der Opferam-
bulanzen“ statt, auf der die Aufgaben und 
Arbeitsweise der Rechtsmedizinischen 
Ambulanz Rostock vorgestellt wurden. 
Die 500 Einladungen waren weit ge-
streut verteilt worden. So hatten alle 
im Landkreis niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte, alle Kindertagesstätten 
und Schulen, die stationären Behinder-

Foto: Pressestelle der Hansestadt Wismar
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ten- und Pfl egeeinrichtungen, Vereine, 
Beratungsstellen, Amtsverwaltungen, 
Fachdienste der Kreisverwaltung und 
die Mitglieder des Kreistages eine Einla-
dung erhalten. Die Ärztekammer M-V 
hatte die Veranstaltung mit vier Punkten 
zertifi ziert.

An der Veranstaltung nah-
men 38 Interessierte teil: Schul- 
und Jugendsozialarbeiter*innen, 
Erzieher*innen, Mitarbeiter*innen 
der Fachdienste Jugend und öffent-
licher Gesundheitsdienst, Psycholo-
gen und ärztliche Mitarbeiter*innen, 
Mitarbeiter*innen aus verschiedenen 
Beratungsstellen und Vereinen.

Anne Port, Ärztin in der Rechtsme-
dizinischen Ambulanz Rostock, führ-
te souverän und anschaulich durch das 
Thema und stand anschließend für ver-
tiefende Fragen gern zur Verfügung 

Ergänzt wurde die Veranstaltung 
durch Informationsstände des AWO-
Frauenhauses Wismar/Nordwestmeck-
lenburg, der AWO-Beratungsstelle für 
Betroffene häuslicher Gewalt Greves-
mühlen, der AWO-Beratungsstelle für 
Betroffene sexualisierter Gewalt Schwe-
rin und der Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt und Stalking Schwe-
rin.

Von den Teilnehmer*innen kam 
durchweg positive Resonanz: Zitat (E-
Mail) einer Schulsozialarbeiterin: „Vie-
len Dank für die gestrige Veranstaltung 
in der Malzfabrik. Meine Kollegin und 
ich werden gute Hinweise für unser 
Team in die nächste Dienstberatung mit 
einbringen.“ 

Simone Jürß, Gleichstellungsbeauftragte 
Landkreis Nordwestmecklenburg

AKTIONSTAG IN STRALSUND
Am 27.11.2014 fand im Rahmen der 
Anti-Gewalt-Woche ein Aktionstag in 
Stralsund rund um das Thema „Häusli-
che Gewalt an Frauen und Mädchen“ 
statt.

Am Hansagymnasium der Hansestadt 
Stralsund wurden die Einrichtungen 
vor Ort - insbesondere die Interventi-
onsstelle gegen häusliche Gewalt und 
Stalking, die MISS.Beratungsstelle für 
Betroffene sexualisierter Gewalt und das 
Frauenschutzhaus - den Schülern/innen 
der zehnten Klassen vorgestellt.

Es wurde in einzelnen Gruppen 
der Film „Die Festung“ gezeigt. Der 
Film befasst sich mit dem Thema häus-
liche Gewalt aus Sicht eines mitbe-
troffenen 13-jährigen Mädchens. Die 
Schüler*innen nutzten nach der Vorfüh-
rung in ihren Gruppen die Gelegenheit, 
sich mit dem  Thema auseinanderzuset-
zen. Die Mitarbeiterinnen der MISS.Be-
ratungsstelle und der Interventionsstelle 
erläuterten dabei entstandene Fragestel-
lungen. Das Thema Häusliche Gewalt 
wurde von den Schüler*innen intensiv 
und ernsthaft diskutiert und war für die 
Gymnasiasten/innen neu. Sie drückten 
aber aus, wie wichtig es ist, darüber zu 
sprechen und Betroffene zu ermutigen, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Darüber hinaus fand zeitgleich in der 
Sporthalle ein Selbstverteidigungskurs 
mit Herrn Rollberg, Dipl. Sportpädago-
ge, Gewaltpräventionstrainer und ausge-
bildet im Bereich Kampfsport, mit den 
Zehntklässler*innen statt. Rund 120 
Jungen und Mädchen, in zwei Grup-
pen aufgeteilt nach Geschlecht, lernten 
dabei u.a. das „richtige“ Positionieren 
vor potentiellen Angreifern und wie 
man „Todesangst“ für sich nutzen kann, 

um Kräfte zu entwickeln. Durch Rol-
lenspiele wurde gewaltbereite Kommu-
nikation aufgezeigt. Es gab viele Zu-
satzinformationen rund um das Thema 
Gewalt - egal ob Häusliche oder Stra-
ßengewalt.

Ab 15 Uhr fand ein „Schweigegang 
im Gespräch“ vom Neuen zum Alten 
Markt, organisiert durch den „Frauen-
politisch Runden Tisch Stralsund“, statt. 
Mehrere Frauen zogen mit der Fahne 
„Frei Leben“ und Kerzen in der Hand 
durch die Einkaufsstraße bis zum Rat-
hausdurchgang, um dort gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten der 
Hansestadt Stralsund, den Vertreterinnen 
der Beratungsstellen, der Polizei, betrof-
fenen Frauen und aufmerksam gewor-
denen Stralsunderinnen und Stralsun-
dern die Lichteraktion durchzuführen. 
Die Lichteraktion wurde musikalisch 
durch zwei Trompeterinnen und eine 
Gitarristin unterstützt. Die Leiterin des 
Frauenschutzhauses und die Spreche-
rin des Frauenpolitisch Runden Tisches 
Stralsunds richteten einige Worte an die 
Beteiligten. 

Anschließend trug ein Mädchen ein 
Gedicht vor, bevor zum Abschluss ein 
Licht für jede betroffene Frau in Stral-
sund gezündet wurde. 

In Stralsund suchten im Zeitraum 
zwischen November 2013 bis 2014 43 
Frauen und 40 Kinder Zufl ucht im Frau-
enschutzhaus und 184 Frauen sowie 163 
Kinder wurden von der Interventions-
stelle beraten. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind diese Zahlen wachsend. Das Thema 
„Häusliche Gewalt an Frauen und Mäd-
chen“ wird somit auch zukünftig noch 
in Stralsund aktuell bleiben. 

Sarah Cornils, Gleichstellungsbeauftragte 
Hansestadt Stralsund
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QUALITÄTSEMPFEHLUNGEN 
FÜR FRAUENHÄUSER UND 
FACHBERATUNGSSTELLEN
Frauenhauskoordinierung (FHK): „Die 
Unterstützung gewaltbetroffener Frau-
en und deren Kinder erfordert Qualität. 
In den Frauenhäusern und Fachbera-
tungsstellen wird täglich eine große An-
zahl von gewaltbetroffenen Frauen und 
deren Kinder unterstützt. Im Jahr 2013 
suchten allein mehr als 8.600 Frauen 
und 8.400 Kinder Schutz in Frauen-
häusern (FHK Statistik 2013). Häufi g 
schwer traumatisiert, benötigen sie um-
fangreiche Beratung und Betreuung. 
Aber: Das Hilfesystem ist nach wie vor 
mit zu geringen Personalressourcen und 
zu wenig Sachmitteln ausgestattet, um 
allen schutzsuchenden Frauen und Kin-

dern eine sofortige Zufl ucht im Frau-
enhaus oder eine zeitnahe Beratung in 
einer Fachberatungsstelle zu sichern.

Die Frauenhauskoordinierung legt 
nun erstmals bundesweite Qualitäts-
empfehlungen für das gesamte Hilfesys-
tem bei Gewalt gegen Frauen vor. Die 
Empfehlungen beschreiben die Quali-
tätsanforderungen an die Unterstützung 
der Frauen und der mitbetroffenen Kin-
der in Frauenhäusern und Fachbera-
tungsstellen. Diese Unterstützung muss 
mit qualifi ziertem und ausreichendem 
Fachpersonal geleistet werden und das 
Hilfesystem muss über eine entspre-
chende räumliche und sachliche Aus-
stattung verfügen. Erstmals werden auch 
Empfehlungen für die lokalen Hilfe-
strukturen für gewaltbetroffene Frauen 
gegeben: Das umfasst die erforderliche 
Anzahl an Frauenhäusern und Fachbe-

ratungsstellen in den Kommunen sowie 
die notwendige Zahl an Frauenhaus-
plätzen für Frauen und für Kinder.

Die Qualitätsempfehlungen sieht 
Frauenhauskoordinierung als wichtige 
Impulsgeber für die Weiterentwicklung 
der Konzepte der Frauenhäuser und 
Fachberatungsstellen.

Sie richten sich aber ebenso an die 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung auf der Bundes-, Landes- und 
der kommunalen Ebenen und zeigen 
auf, welche Hilfestrukturen vor Ort er-
forderlich sind und welcher Qualitäts-
rahmen für die Förderung zu Grunde 
gelegt werden muss. Wir erwarten, dass 
auf der Basis unserer Qualitätsempfeh-
lungen zügig Maßnahmen von Bund, 
Ländern und Kommunen zur rechtli-
chen Absicherung von Schutz und Hilfe 
und zur Verbesserung der Ausstattung 
von Frauenhäusern und Fachberatungs-
stellen ergriffen werden.“

Die Empfehlungen können von 
www.frauenhauskoordinierung.de 
heruntergeladen werden.

SORGERECHT UND UMGANGSREGELUN-
GEN BEI KONFLIKTEN UND GEWALT
Eine ausführliche, hilfreiche und kosten-
freie Dokumentation der Bremer Fach-
tagung „Wenn eine Familie keine mehr 
ist“ ist auf der Website der Bremischen 
Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau (ZGF) zu 
fi nden: „Wenn Eltern sich trennen, sol-
len sie weiter gemeinsam für ihre Kinder 
Sorge tragen – ein Leitbild, das auf das 
Wohl des Kindes abzielt. Wie aber sieht 
die Realität aus, bei Konfl ikten und Ge-

walt? Ist die gemeinsame Sorge immer 
im Sinne des Kindeswohls? Wie kann 
Gewaltschutz gesichert werden?“ Mit 
diesen Fragestellungen beschäftigte sich 
im Oktober 2014 eine Fachtagung der 
ZGF und des Parlamentsausschusses für 
die Gleichstellung der Frau der Bremi-
schen Bürgerschaft. Die Dokumentati-
on ist hilfreich für die Praxis und online 
unter „Veröffentlichungen“ verfügbar: 
www.frauen.bremen.de

FORSCHUNG UND PRAXIS FÜR 
INTERVENTION UND PRÄVENTION
Die auf der 12. Fachtagung „Betrifft: 
Häusliche Gewalt“ im November 2014 
in Hannover vortragenden Referate und 
Inputs sind nun kostenfrei auf der Website 
des Niedersächsischen Landespräventi-
onsrates und dort bei der Koordinations-
stelle „Häusliche Gewalt“ herunterzu-
laden. „Im Hinblick auf den Umgang 
mit Partnergewalt sind in den letzten 
Jahren gute Fortschritte zu verzeichnen: 
Das Hilfesystem hat sich verdichtet und 
ausdifferenziert, viele Frauen nutzen die 
Schutz- und Unterstützungsangebote 
für sich und ihre Kinder, Täterberatung 
ergänzt den Opferschutz. Dunkelfeldstu-
dien zeigen darüber hinaus, dass Betrof-
fene sich Beistand und Hilfe vor allem in 
ihrem direkten sozialen Umfeld erhof-
fen. Häusliche Gewalt ist daher nicht nur 
ein Thema für Strafverfolgungsbehörden 
und Fachberatungsstellen, sondern auch 
eine besondere Herausforderung für 
Menschen im familiären, nachbarschaft-
lichen und berufl ichen Umfeld von 
Betroffenen, “ heißt es auf der Website 
des Niedersächsischen Landespräven-
tionsrates. Tagungsbeiträge zu digitaler 
Gewalt in Beziehungen, Partnergewalt 
im Migrationskontext oder Datenschutz 
und Kooperation, Rahmenbedingungen 
für die Risikoeinschätzung bei häusli-
cher Gewalt und viele mehr sind auf der 
Website: www.lpr.niedersachsen.de zu 
fi nden.

KONFERENZ „GEMEINWESENBEZOGENE 
ANSÄTZE ZU PRÄVENTION UND ABBAU 
VON PARTNERGEWALT“
Die Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften in Hamburg (HAW Ham-
burg, Dept. Soziale Arbeit) lädt inter-
nationale Referent*innen aus Uganda, 

INFORMATIONEN
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Indien, Neuseeland, den USA und 
Deutschland vom 28. Mai bis 29. Mai 
2015 nach Hamburg ein, um verschie-
dene Ansätze der gemeinwesenbezo-
genen Arbeit gegen Partnergewalt vor-
zustellen und von ihrer Tätigkeit zu 
berichten. Außerdem werden neueste 
Forschungsergebnisse aus diesem Be-
reich vorgestellt sowie die Erträge und 
Perspektiven für die Implementierung 
im deutschsprachigen Raum anhand 
des Modellprojektes „StoP – Stadt-Teile 
ohne Partnergewalt“ diskutiert! 

Das Programm und die Anmeldung 
sind zu fi nden unter: www.stop-part-
nergewalt.org/wordpress/

Die Konferenz richtet sich an alle 
interessierten Fachkolleg*innen aus 
Deutschland und dem deutschsprachi-
gen Ausland.

NEUER KURZFILM GIBT EINBLICKE
IN DAS HILFETELEFON
„Wen erreiche ich, wenn ich beim Hil-
fetelefon anrufe? Wie sieht die Beratung 
aus? Was ist das Besondere am Hilfete-
lefon?“

Diese und viele andere Fragen be-
antwortet jetzt der neue Kurzfi lm des 
Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“, 
der Interessierten das Beratungsange-
bot näher bringt. Im Interview erklären 
Petra Söchting, Leiterin des Hilfetele-
fons und Fachbereichsleiterin Christine 

Weyh das Angebot und die Arbeitsweise 
der 24-Stunden-Beratung. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die hohen Sicherheits-
standards bei der Online-Beratung, die 
Nutzerinnen die Möglichkeit bieten, 
die Webseite jederzeit mit nur einem 
Klick wieder schnell und sicher zu ver-
lassen. Außerdem berichtet eine Bera-
terin aus der täglichen Beratungspraxis 
des Hilfetelefons. Prof. Dr. Barbara Ka-
vemann, Dipl. Soziologin und Vorsitzen-
de des Beirates des Hilfetelefons, macht 
darüber hinaus deutlich, welch schwer-
wiegendes Problem Gewalt gegen Frau-
en in der Gesellschaft darstellt und wie 
wichtig das Hilfetelefon als niedrig-
schwelliges und jederzeit erreichbares 
Beratungsangebot ist. Um auch Men-
schen mit Hörbeeinträchtigungen den 
Film zugänglich zu machen, wurde der 
Film untertitelt. Weitere Informationen 
unter: www.hilfetelefon.de

DRITTE WELTKONFERENZ 
DER FRAUENHÄUSER 
Nach den beiden Konferenzen in Ed-
monton, Kanada im Jahr 2008 und der 
Konferenz 2012 in Washington, USA 
wird die 3. Weltkonferenz der Frauen-
häuser unter dem Titel „Connect & Act 
to End Violence against women“ vom 

3. bis 6 November 2015 in Europa, in 
Hague in den Niederlanden stattfi nden. 
Mit der Konferenz soll das Ziel verfolgt 
werden, eine breite Koalition zu schaf-
fen, um Gewalt an Frauen und Kindern 
wirksam zu stoppen. 

Weitere Informationen zur 
Anmeldung sind zu fi nden unter: 
www.worldshelterconference.org

Die Redaktion von CORAktuell 
verabschiedet sich mit dieser Win-
terausgabe aus dem ereignisreichen 
Jahr 2014 und bedankt sich auf die-
sem Weg bei allen Autor*innen für 
die fachlichen Beiträge, kritischen 
Kommentare und neuen Impulse. 

Für 2015 wünschen wir uns per-
sönliche, strukturelle, fi nanzielle, 
redaktionelle, bauliche und prä-
ventive Beiträge, um Betroffene 
besser zu erreichen. Wir wün-
schen uns passende und prakti-
sche Hilfen für Betroffene, die 
bisher nicht den Mut, die Chance 
und Gelegenheit oder Hilfe und 
Unterstützung erhalten haben, 
Wege aus der Gewalt zu fi nden. 

Unseren Lesenden wünschen wir 
weiterhin fachlich wertvolle Bei-
träge, die anregen und Mut ma-
chen, die neue Perspektiven er-
öffnen und Gestaltungsspielräume 
aufzeigen, sich bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt zu positio-
nieren und sich einzumischen.


